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Sehr geehrt(;lr Herr Semsrott, 

HAUSANSCHRIFT 

All-Moabit 140 
10557 Berlin 
POSTANSCHRIFT 

11014 Berlin · 

TEL +49(0)30 18 681-11980 
FAX +49(0)30 18 681-55038 
IFG@bmi.bund.de 
www.bmi.bund.de 

mit E-Mail vom 11. April 2017 bitten Sie auf Grundlage des Informationsfreiheitsge
setzes (IFG) um Übersendung der Konditionenverträge des Bundesministeriums des 
lnnern (BMI) mit der irischen Niederlassung von Microsoft, die 2015 ausgehandelt 
wurden. 

Auf Ihren Antrag wird Zugang zu den Vertragsdokumenten in dem Umfang gewährt, 
wie er aus diesem Bescheid und dessen Anlagen 1a bis 1c ersichtlich ist Im Übrigen 
wird der Antrag gern. § 6 Satz 2 IFG abgelehnt. 

Begründung: 

Vor der Entscheidung über Ihren Antrag wurde das nach § 8 IFG notwe.ndige Drittbe
teiligungsverfahren zu den Microsoft-Konditionenverträgen durchgeführt .. 

Im Ergebnis des Drittbeteiligungsverfahrens erhalten Sie als Anlagen 1 a bis 1 c die im 
April 2015 mit Microsoft abgeschlossenen Verträge, mit Ausnahme derjenigen Teile 
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der Verträge, die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse enthalten, zu deren Zug ang 

der Betroffene nicht eingewilligt hat. 

Gemäß § 6  Satz 2  IFG darf Zugang zu Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen nur 

gewährt werden, soweit der Betroffene eingewilligt hat. 

Der Betroffene hat zum Zugang zu bestimmten Betriebs- und Geschäftsgeheimnis

sen in  diesen Verträgen nicht einwilligt. Deshalb waren in diesen Unterlagen 

Schwärzungen vorzunehmen, um einerseits Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

des Betroffenen zu schützen und andererseits Ihrem Informationsinteresse so weit 

wie möglich entgegen zu kommen. Eine Tabelle mit den Gründen für die im Einzel

nen vorgenom menen Sch wärzungen ist beigefügt. 

Diese Auskunft ergeht kostenfrei. 

Rechtsbeh elfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider

spruch beim Bundesministerium des lnnern (BMI) erhoben werden. Dafür stehen fol

gende Möglichkeiten zur Verfügung: 

1. Der Widerspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift erhoben werden.  Die 

Adresse lautet: Bundesministerium des lnnern, Alt-Moabit 140,  10557 Berlin. 

2. Der Widerspruch kann auch auf elektronischem Wege erhoben werden. Dafü ·r 

stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

• 

Der Widerspruch kann durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer  Signatur 

nach dem Sign aturgesetz erhoben werden. Die E-Mail-Adresse lautet: 

Poststelle@bmi.bund.de 
• 

Der Widerspruch kann auch durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätig

ter sicherer Anme ldung nach dem De-Maii-Gesetz erhoben werden. Die De

Maii-Adresse lautet: 

Pc:ststelle@bmi-bund.de-mail.de 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

█
███


